BFH Bundesfinanzhof %

Beschluss vom 19. November 2025, IX B 121/24

Nichtzulassungsbeschwerde: Grundsatzliche Bedeutung; Divergenz; Verfahrensfehler
ECLI:DE:BFH:2025:B.191125.1XB121.24.0

BFH IX. Senat

FGO & 115 Abs 2 Nr 1, FGO & 115 Abs 2 Nr 2 Alt 2, FGO § 115 Abs 2 Nr 3, FGO § 72, AO § 146 Abs 1, AO § 158, AO § 162

vorgehend Niedersachsisches Finanzgericht, 21. November 2024, Az: 10 K 87/21
Leitsatze

1. NV: Es entspricht standiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), dass formelle Buchfihrungsmangel nur
insoweit zur Schatzung berechtigen, als sie Anlass geben, die sachliche Richtigkeit des Buchfiihrungsergebnisses
anzuzweifeln.

2. NV: Entscheidungen, die durch die Rechtsprechung des BFH aufgehoben worden sind, konnen eine Divergenz nicht
begriinden.

Tenor

Die Beschwerde des Beklagten wegen Nichtzulassung der Revision gegen das Urteil des Niedersachsischen
Finanzgerichts vom 21.11.2024 - 10 K 87/21 wird als unbegriindet zurlickgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Grunde

1 Die Beschwerde ist unbegrindet.

2 Die Revision ist nicht wegen grundsatzlicher Bedeutung der Rechtssache gemaft § 115 Abs. 2 Nr. 1 der
Finanzgerichtsordnung --FGO-- (dazu unter 1.), zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gemaf & 115
Abs. 2 Nr. 2 Alternative 2 FGO (dazu unter 2.) oder wegen eines Verfahrensmangels im Sinne von § 115 Abs. 2 Nr. 3
FGO (dazu unter 3.) zuzulassen.

3 1. Die Zulassung der Revision wegen grundsatzlicher Bedeutung (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO) ist nicht geboten.

4 a) Eine Rechtssache hat grundsatzliche Bedeutung, wenn die fir die Beurteilung des Streitfalls maRgebliche
Rechtsfrage das Interesse der Allgemeinheit an der einheitlichen Entwicklung und Handhabung des Rechts berihrt.
Die Rechtsfrage muss klarungsbediirftig und in dem angestrebten Revisionsverfahren klarungsfahig sein (vgl.
Graber/Ratschow, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl,, § 115 Rz 100, m.w.N.). Die Darlegung des Zulassungsgrundes der
grundsatzlichen Bedeutung verlangt substantiierte Ausfihrungen zur Klarungsbedirftigkeit einer hinreichend
bestimmten --abstrakt beantwortbaren-- Rechtsfrage, die im konkreten Streitfall voraussichtlich
klarbar/klarungsfahig (entscheidungserheblich) und deren Beurteilung zweifelhaft oder umstritten ist. Hierzu muss
sich der Beschwerdeflhrer mit der einschlagigen Rechtsprechung, insbesondere des Bundesfinanzhofs (BFH), sowie
den AuBerungen im Schrifttum auseinandersetzen. Dabei sind Ausfiihrungen erforderlich, aus denen sich ergibt, in
welchem Umfang, von welcher Seite und aus welchen Griinden die Beantwortung der Rechtsfrage zweifelhaft und
umestritten ist (vgl. z.B. Senatsbeschluss vom 28.02.2025 - IX B 85/24, Rz 4).

5 b) Nach diesen Mafistaben liegt die vom Beklagten und Beschwerdefiihrer (Finanzamt --FA--) vorgebrachte
grundsatzliche Bedeutung nicht vor.

6  aa) Das FA fuhrt an, in der angefochtenen Entscheidung habe das Finanzgericht (FG) den Rechtssatz aufgestellt,
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wonach die Aufgabe eines Schriftstlicks zur Post an einem Freitag stets zu begriindeten Zweifeln flihre, ob die
Dreitagesfiktion des § 122 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung in der im Streitzeitraum geltenden Fassung bei einem
Ablauf an einem Montag anwendbar sei. Fiir die angefochtene Entscheidung des FG war diese Frage jedoch nicht
entscheidungserheblich. Denn das FG ist zu der Uberzeugung gelangt, dass ausweislich des Posteingangsbuchs des
Prozessbevollmachtigten die Einspruchsentscheidung tatsachlich erst am 16.03.2021 (Dienstag) zugegangen ist.
Den Umstand, dass bei Aufgabe zur Post an einem Freitag Zweifel an einer Anwendbarkeit der Dreitagesfiktion
bestehen, hat es nur hilfsweise ("Darliber hinaus ...") und damit nicht tragend in seiner Begriindung angefuhrt.

bb) Auch die vom FA angesprochenen Mangel in den Aufzeichnungen der Klagerin und Beschwerdegegnerin
(Klagerin) kdnnen mangels Entscheidungserheblichkeit keine grundsatzliche Bedeutung begriinden. Es entspricht
standiger Rechtsprechung des BFH, dass formelle Buchfiihrungsmangel nur insoweit zur Schatzung berechtigen, als
sie Anlass geben, die sachliche Richtigkeit des Buchfuhrungsergebnisses anzuzweifeln (vgl. zuletzt u.a. BFH-Urteil
vom 18.06.2025 - X R 19/21, zur amtlichen Veroffentlichung vorgesehen, Rz 37, m.w.N.). Nach den nicht mit
Verfahrensrugen angegriffenen und insoweit bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) bestehen an der
sachlichen Richtigkeit des Buchfiihrungsergebnisses und damit der vollstandigen Erfassung aller
Betriebseinnahmen der Klagerin keine Zweifel. Aus diesem Grund ist auch nicht entscheidungserheblich, welche
Anforderungen an eine Barkasse zu stellen sind und ob das FG diese im Streitfall verkannt hat.

2. Die Voraussetzungen fir eine Zulassung der Revision zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gemaf
§ 115 Abs. 2 Nr. 2 Alternative 2 FGO liegen nicht vor.

a) Die Zulassung der Revision zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung setzt voraus, dass das FG in einer
Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Gerichts abgewichen ist, dass dabei Uber dieselbe Rechtsfrage
entschieden wurde und diese flr beide Entscheidungen rechtserheblich war, dass die Entscheidungen zu gleichen
oder vergleichbaren Sachverhalten ergangen sind, dass die abweichend beantwortete Rechtsfrage im
Revisionsverfahren geklart werden kann und dass eine Entscheidung des BFH zur Wahrung der Rechtseinheit
erforderlich ist (vgl. u.a. Senatsbeschluss vom 16.11.2021 - IX B 37/21, Rz 7).

Im Einzelnen sind fur die schlussige Riige einer Divergenz gemaf § 116 Abs. 3 Satz 3 FGO die angebliche
Divergenzentscheidung genau --mit Datum und Aktenzeichen oder Fundstelle-- zu bezeichnen sowie tragende,
abstrakte Rechtssatze aus dem angefochtenen Urteil des FG einerseits und aus der behaupteten
Divergenzentscheidung andererseits gegenuberzustellen, um die Abweichung deutlich zu machen. Dies erfordert
auch die Darlegung, dass es sich im Streitfall um einen gleichen oder vergleichbaren Sachverhalt handelt, sodass
sich in der angefochtenen Entscheidung und in der Divergenzentscheidung dieselbe Rechtsfrage stellt
(Senatsbeschliusse vom 14.03.2023 - IX B 60/22, Rz 4, und vom 09.04.2024 - IX B 42/23, Rz 9).

b) Demnach liegt die vom FA vorgebrachte Divergenz der angefochtenen Entscheidung zu anderen Entscheidungen
nicht vor.

aa) Das FA rugt zundchst eine Divergenz hinsichtlich der Entscheidung des FG Munster vom 11.05.2023 -

8 K 520/22 E. Diese Entscheidung ist mit Urteil des BFH vom 29.07.2025 - VI R 6/23 (zur amtlichen
Veroffentlichung vorgesehen) aufgehoben worden. Entscheidungen, die durch die Rechtsprechung des BFH
aufgehoben worden sind, konnen eine Divergenz nicht (mehr) begrunden (vgl. Graber/Ratschow,
Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl,, § 115 Rz 188, m.w.N.).

bb) Soweit das FA eine Divergenz zu der Entscheidung des FG Koln vom 07.12.2017 - 15 K 1122/16 vortragt, legt
das FA nicht dar, dass es sich um gleiche oder vergleichbare Sachverhalte handelt. Zudem hatte das FG K6ln in dem
von ihm entschiedenen Fall in der Vergabe von nicht liickenlos fortlaufenden Rechnungsnummern gerade keinen
formalen Mangel gesehen (vgl. FG Koln, Urteil vom 07.12.2017 - 15 K 1122/16).

cc) Der Umstand, dass das FG hinsichtlich der Anzahl der fehlenden Rechnungsnummern von einem falschen
Sachverhalt ausgeht, vermag die Zulassung der Revision nicht zu begriinden. Insoweit riigt das FA die fehlerhafte
tatsachliche Wurdigung durch das FG. Damit kann die Zulassung der Revision nicht erreicht werden.

3. Ein Verfahrensmangel, auf dem die angefochtene Entscheidung hatte beruhen konnen (§ 115 Abs. 2 Nr. 3 FGO),
ist nicht vorhanden.

a) Es kann dahinstehen, ob der nach Ergehen des Endurteils gefasste Trennungs- und Einstellungsbeschluss
hinsichtlich der in der mindlichen Verhandlung zuriickgenommenen Klagegegenstande einen Verfahrensfehler
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begriindet. Ein solcher ware jedenfalls nicht entscheidungserheblich. Die Wirkung der Klagerlicknahme nach § 72
FGO tritt kraft Gesetzes ein, sodass ein Einstellungsbeschluss nur deklaratorischen Charakter hat (vgl.
Graber/Herbert, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl,, § 72 Rz 30, m.w.N.). Mit dem Endurteil vom 21.11.2024 war das
Verfahren daher vollumfanglich abgeschlossen. Der Trennungsbeschluss vom 22.11.2024 ging mithin ins Leere.

17 Das FA hat weder vorgetragen noch bestehen sonst Anhaltspunkte, dass bei prozessual zutreffender Handhabung
(zum Beispiel Einstellung des Verfahrens im Tenor des finanzgerichtlichen Urteils oder Trennungsbeschluss und
Einstellungsbeschluss hinsichtlich der zuriickgenommenen Klagegegenstande vor Erlass des Endurteils) das
angefochtene Urteil fur die hinsichtlich des Veranlagungszeitraums 2013 noch streitbefangenen Steuerbescheide
anders ausgefallen ware.

18 b) Soweit das FA sich auf eine Verletzung der Sachaufklarungspflicht (8 76 Abs. 1 Satz 1, § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO)
beruft, hat es in der mindlichen Verhandlung vor dem FG keine Beweisantrage gestellt. Es hat damit sein Rlgerecht
in Bezug auf die geltend gemachte Verletzung der Sachaufklarungspflicht verloren (§ 155 FGO i.V.m. § 295 der
Zivilprozessordnung; vgl. u.a. Senatsbeschlisse vom 08.04.2022 - IX B 10/21, Rz 9, und vom 17.11.2022 -

IX B 82/21, Rz 8).

19 4. Von einer Darstellung des Sachverhalts und einer weitergehenden Begriindung wird gemaf? & 116 Abs. 5 Satz 2
FGO abgesehen.

20 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de

Seite 3von 3


https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520345/

	Beschluss vom 19. November 2025, IX B 121/24
	Leitsätze
	Tenor
	Gründe


